
Erklärung zur Barrierefreiheit 
Die Verwaltung der Ständigen Kommission für Sprachenkontrolle verpflichtet sich, 
diese Website in Übereinstimmung mit der folgenden Gesetzgebung zugänglich zu 
machen: Gesetz vom 19. Juli 2018 über die barrierefreien Zugang zu den Websites 
und mobilen Anwendungen von Organisationen des öffentlichen Sektors. 

Die vorliegende Erklärung zur Barrierefreiheit bezieht sich auf: https://vct-cpcl.be/ 

Konformitätsstufe 

In Ermangelung eines Audits ist diese Website nicht konform. 

Erstellung dieser Erklärung zur Barrierefreiheit 

In Kürze wird eine externe Prüfung der digitalen Barrierefreiheit durchgeführt. Diese 
Prüfung wird eine vereinfachte Analyse umfassen. 

Eine vollständige Konformität kann nur durch eine vertiefte Prüfung gewährleistet 
werden. 

Nicht barrierefreie Inhalte 

Die vereinfachte Überprüfung wird feststellen, ob bestimmte Inhalte nicht barrierefrei 
sind. 

Vorgeschlagene Alternativen 

Alternativen zu nicht barrierefreien Inhalten werden nach Abschluss der Überprüfung 
bestimmt. 

Kontaktdaten 

Wenn Sie Fragen oder Gedanken zur Zugänglichkeit unserer Website haben, wenden Sie sich 
an : 

Ständigen Kommission für Sprachenkontrolle (info@vct-cpcl.be  - 02/ 488 23 97) 

Beschwerdeverfahren  

Wenn Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind, können Sie unser 
Beschwerdeverfahren in Anspruch nehmen –Lotte De Backer (lotte.debacker@vct-
cpcl.be. . 



Wenn der oben genannte Dienst nicht reagiert, können Sie sich an die folgende Kontrollstelle 
wenden :  

Föderalen Ombudsmann kontaktieren: 
Rue de Louvain 48 bte 6 
1000 Brüssel 
mail : contact@mediateurfederal.be 
Website des Föderalen Ombudsmanns 
  

Verbesserungsplan 

Ein Verbesserungsplan wird nach Abschluss der vereinfachten Überprüfung erstellt. 

Diese Erklärung wurde am 19/02/2026 vorbereitet. 

Die letzte Überprüfung der Erklärung fand am 02/03/2026 statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


